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Antwort auf Anfragen
öffentlich

Der Regionspräsident

„Steigende Flüchtlingszahlen: Land verdreifacht Plätze 
in Unterkünften auch im ehemaligen Krankenhaus in 

Springe ? (HAZ-Druck vom4.1.2023, Titel)
Anfrage des Regionsabgeordneten Stefan Henze vom 

10. Januar 2023

Organisationseinheit:

Regionspräsident
Datum

11.01.2023

Sachverhalt

In der Regionsversammlung am 20.12.2022 weigerte sich der Regionspräsident den 
Oppositionsfraktion Fragen zur weiteren Nutzung des ehemaligen Krankenhauses in 
Springe zu beantworten.

Fragen:

Vorbemerkungen der Verwaltung:
Zur Beantwortung der vorliegenden Fragen war die Regionsverwaltung auch auf 
Informationen des Klinikum Region Hannover (KRH) angewiesen. Insofern basieren 
einige der folgenden Antworten auf vom KRH zur Verfügung gestellten 
Informationen. Dies vorangestellt werden die Fragen wie folgt beantwortet:

1. Wie der Zeitung zu entnehmen ist, soll das ehemalige Krankenhaus nun als 
Aufnahmeeinrichtung des Landes dienen. Wann wollte der Regionspräsident und die 
Verwaltung die Abgeordneten hierüber informieren? 

Sobald alle Gespräche erfolgt sind und belastbare Informationen vorliegen, wird der 
Regionspräsident entsprechend informieren.

2. Im SWGT wurde Mitte des Jahres berichtet, dass der Standort Springe erst mit 
Millionenbeträgen saniert werden müsste, bevor dort die Unterbringung von 
Flüchtlingen möglich erscheint. Wurde der Standort inzwischen saniert?

Nein.

3. Wenn Nein. Wieso ist nun doch eine Unterbringung unter den damals als 
menschenunwürdig bezeichneten Bedingungen möglich?
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Von menschenunwürdigen Bedingungen war nie die Rede. Hinzu kommt, dass die 
Rahmenbedingungen und Unterbringungskriterien von der Landesaufnahmebehörde 
festgelegt werden würden.

4. Falls noch saniert werden soll wer trägt die Kosten? Der Bund? Das Land 
Niedersachsen? Die Region? Die Gemeinde Springe? Oder das KRH?

Die Kosten würden bei einer Vereinbarung mit der Landesaufnahmebehörde vom 
Land getragen. Kosten, die aufgrund von Erstinvestitionen bei der KRH entstehen, 
werden auf den Mietzins angerechnet.

5. Wird das Land Niedersachsen für die Nutzung Beträge an die Region Hannover 
oder das KRH zahlen? Wenn ja in welcher Höhe? Erwägt das Land Niedersachsen 
den Kauf der Liegenschaft?

Im Falle eines Abschlusses einer Nutzungsvereinbarung würde die Zahlung an das 
KRH erfolgen. Eine Kaufabsicht des Landes ist uns nicht bekannt.

6. Welche Auswirkungen hat die Verwendung als Aufnahmestelle auf die spätere 
Nutzung, z.B als Wohnraum?

Dem KRH sind keine Auswirkungen bekannt, da sich bauliche Anpassungen, wenn, 
auf die technische Instandsetzung und die Unterbringungskriterien beziehen würden.

Anlage/n
Keine
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